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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Akte „Angolagate“ wird in der Schweiz definitiv geschlossen. Die
Bundesanwaltschaft hat entschieden, die im April 2013 von angolanischen
Staatsbürgern und der britischen NGO "Corruption Watch" eingereichte Strafanzeige
nicht weiterzuverfolgen und eine Nichtanhandnahmeverfügung zu erlassen. Der Fall
begann in den 90er Jahren, als zwischen Angola und Russland Verträge abgeschlossen
wurden, wonach der afrikanische Staat seine Schulden aus der Sowjetzeit durch
Erdölverkäufe abzuzahlen habe. In diesem Zusammenhang kam es zu Geldtransaktionen
über Schweizer Bankverbindungen. Die Schweiz hatte bereits 2004 und 2010 mit Angola
ein Abkommen betreffend der Rückführung von angolanischen Vermögenswerten im
Umfang von insgesamt 64 Mio. US-Dollar für humanitäre Projekte zugunsten der
angolanischen Bevölkerung unterzeichnet. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem
Bericht „The Corrupt Angola-Russia Debt Deal“ verlangten die Anzeigeerstatter 2013 die
Wiederaufnahme des Verfahrens. Dies lehnte die Bundesanwaltschaft ab, da sie
einerseits das Vorliegen neuer Tatsachen verneinte und andererseits nicht davon
ausging, dass ein derart komplexer Sachverhalt noch vor Ablauf der absoluten
Verjährung 2015 aufgearbeitet werden könnte. Darüber hinaus sei die Bestechung
fremder Amtsträger in der Schweiz erst seit 2000 verfolgbar. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.02.2014
NADJA ACKERMANN

Kriminalität

Das Bundesamt für Sport prüfte im Berichtsjahr im Auftrag von Bundesrat Maurer den
Entwurf einer neuen gesetzlichen Regelung, mit welcher Korruption auch in
Sportverbänden verfolgt werden könnte. Da das geltende Strafgesetz keine Verfolgung
von Sportverbänden vorsieht, konnte die Schweizer Justiz bis anhin trotz Verdachts
nicht gegen den Weltfussballverband (FIFA) vorgehen. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.10.2010
MARC BÜHLMANN

Das Bundesamt für Sport erarbeitete Ansätze zur Bekämpfung von Korruption und
Manipulation im Sport. Danach sollen nationale wie auch internationale Sportverbände
umfassend dem schweizerischen Korruptionsstrafrecht unterstellt werden. Das EJPD
hat bis Frühjahr 2013 Zeit, einen Entwurf einer entsprechenden Gesetzesrevision
auszuarbeiten. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.11.2012
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der Bundesrat selber setzte im Berichtjahr einige Empfehlungen der
Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat um, die im Rahmen der
Berichte zur UBS- und zur Libyen-Krise sowie zur politischen Steuerung der Regierung
gemacht wurden. Unter anderem beschloss die Regierung, dass die Nationalbank und
die FINMA im Falle drohender Finanzkrisen einen Ausschuss einzuberufen haben, der
laufend Lagebeurteilungen vornehmen und den Vorstehenden des EFD informieren
muss, der wiederum die gesamte Regierung informiert. Zudem soll ein Ausbau der
technischen Infrastruktur die Geschäftskontrolle effizienter und effektiver machen.
Darüber hinaus beschloss der Bundesrat Änderungen der Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsverordnung. Zwecks verbesserter Zuweisung von Geschäften
sollen in ausserordentlichen Lagen Geschäfte eines Regierungsmitglieds vollständig
oder teilweise der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten übertragen werden
können. Die Sitzungsleitung und die Federführung über ein Geschäft kann zudem neu
dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin übertragen werden, falls das Präsidium
selber mit einem zentralen Geschäft beschäftigt ist. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.11.2011
MARC BÜHLMANN
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

Im Januar 2021 veröffentlichte der Bundesrat seine Subsahara-Afrika-Strategie 2021-
2024, eine der geografischen Folgestrategien zur Aussenpolitischen Strategie 2020-
2023. Wie schon bei der MENA-Strategie handelte es sich um die erste Strategie für
diese spezifische Region. Laut Strategie werde Subsahara-Afrika für die Schweiz in
vielen Politikfeldern immer wichtiger, nicht nur bei der internationalen
Zusammenarbeit, sondern auch in der Aussenwirtschafts- und Finanzpolitik, der
Digitalaussenpolitik oder der Wissenschaftsdiplomatie. Angesichts der grossen Vielfalt
an Ländern legte der Bundesrat unterschiedliche Prioritäten und besondere Ziele und
Massnahmen für die fünf identifizierten geografischen Schwerpunkte (Sahel, Grosses
Horn von Afrika, Grosse Seen, «wirtschaftliche Löwinnen», Regionalorganisationen)
fest. Aus der Aussenpolitischen Strategie 2020-2023 leitete der Bundesrat vier
generelle Schwerpunkte ab, denen er sich in der Region widmen will: Frieden,
Sicherheit und Menschenrechte; Wohlstand; Nachhaltigkeit sowie Digitalisierung: Die
Schweiz wolle sich im Rahmen der Guten Dienste und der zivilen Friedensförderung für
die Einhaltung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts in
Konfliktsituationen einsetzen. Wohlstand solle über nachhaltiges Wirtschaftswachstum
und über die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gefördert
werden. Davon würden auch Schweizer Unternehmen profitieren. Durch bilaterale
Abkommen könne man die Wirtschaftsbeziehungen mit den afrikanischen Staaten
ausbauen und die Umsetzung der globalen Standards zur Bekämpfung von illegalen
Finanzflüssen vorantreiben. Im Rahmen der Agenda 2030 werde man die Bekämpfung
des Klimawandels und von dessen Folgen, leistungsfähige Gesundheitssysteme und den
Zugang zu sauberem Wasser stärken. Und auch bei der digitalen Transformation sollen
die Staaten – im Einklang mit den Zielen der Digitalaussenpolitik 2021-2024
– unterstützt werden, damit neue Technologien in Wirtschaft, Gesellschaft und
Verwaltung eingesetzt werden können. Die Migrationsperspektive sei für die Schweiz
ebenfalls essentiell. Da es sich dabei aber um ein themenübergreifendes Phänomen
handle, stelle es keinen eigenen Schwerpunkt dar, erläuterte der Bundesrat in seinem
Bericht. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.01.2021
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Un ex-comptable des services de renseignements de l’armée qui détournait des fonds à
son profit a été arrêté. Les allégations selon lesquelles cet argent aurait servi à financer
une armée secrète en Suisse ont finalement été démenties par l’accusé lui-même. Du
coup, l’affaire «Bellasi» s’est résumée à une simple opération crapuleuse après avoir
mis l’opinion publique et le DDPS en émoi. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.08.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Le Conseil fédéral charge le Département fédéral des finances (DFF) de dessiner un
projet pour alléger les entraves réglementaires pour les entreprises actives dans les
technologies financières innovantes (FinTech). Le Conseil fédéral souhaite ainsi ne pas
rater le tournant de la transformation numérique du secteur financier. Ce projet doit
favoriser la qualité et la compétitivité de la place financière helvétique. Le Conseil
fédéral a défini trois axes prioritaires. Premièrement, afin de soutenir les prestataires
de financement participatifs, un délai de 60 jours est fixé pour la détention d’avoirs sur
un compte. Deuxièmement, le Conseil fédéral souhaite la création d’un espace
favorisant l’innovation, isolé des freins réglementaires lourds. Troisièmement, une
licence spécifique pour les entreprises FinTech, délivrée par l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA), est prévue. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.11.2016
GUILLAUME ZUMOFEN
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Les mutations structurelles induites par la numérisation, et plus particulièrement les
technologies financières (FinTech), modifient le puzzle de la législation bancaire. Le
Conseil fédéral a donc adopté une modification de l'Ordonnance sur les banques (OB).
En effet, certaines entreprises FinTech offrent des services qui ne correspondent plus
au cadre légal déterminé pour les activités bancaires traditionnelles. Par conséquent,
des modifications légales doivent être envisagées afin d'inclure ces entreprises dans le
marché de la finance et de booster la compétitivité de la place financière helvétique.
Deux modifications majeures sont prévues: la création d'un espace d'innovation et la
prolongation du délai de 7 à 60 jours pour les dépôts de financement participatif. Ces
allègements bénéficieront aussi aux banques traditionnelles. 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.07.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Der Bundesrat gab im November 2021 bekannt, dass er mit mehr Klimatransparenz
einen internationalen Spitzenplatz bei nachhaltigen Finanzanlagen erreichen möchte.
Er gab zu diesem Zweck zwei Empfehlungen an die Finanzbranche heraus. Zum einen
legte er den Akteuren nahe, «mit Hilfe von vergleichbaren und aussagekräftigen
Klimaverträglichkeits-Indikatoren Transparenz bei allen Finanzprodukten und
Kundenportfolien zu schaffen». Damit sollten die Anlegerinnen und Anleger darüber
informiert werden, wie klimafreundlich die Firmen sind, in welche investiert wird. Zum
anderen empfahl der Bundesrat der Finanzbranche, sich internationalen, so genannten
«Netto-Null Allianzen» anzuschliessen.
Des Weiteren sollten das EFD und das UVEK bis Ende 2022 in einem Bericht darlegen,
ob die Finanzbranche diese Empfehlungen umgesetzt hat. Falls die Umsetzung nicht zur
Zufriedenheit der Regierung ausfalle, sollen die beiden Departemente Vorschläge für
Massnahmen ausarbeiten. Schliesslich beauftragte der Bundesrat das EFD, das UVEK
und die FINMA bis Ende 2022 gegebenenfalls einen Entwurf vorzulegen, wie das
Finanzmarktrecht revidiert werden könnte, um das sogenannte Greenwashing zu
vermeiden. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.11.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Börsen

Etant donné les modifications législatives relatives à l'échange de garanties au niveau de
l'infrastructure des marchés financiers au sein de l'Union européenne (UE), une
harmonisation rapide apparaît comme nécessaire afin que les acteurs helvétiques des
marchés financiers ne soient pas défavorisés. Par conséquent, le Département fédéral
des finances (DFF) a ouvert une procédure de consultation pour la modification de
l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF). Les principales
modifications concernent les échanges de garanties pour les transactions dérivées de
gré à gré. Il s'agit d'une extension des garanties autorisées et des dérogations au niveau
de l'échange des garanties, et d'un assouplissement de la législation relative aux
décotes supplémentaires. Vu le caractère relativement urgent de la situation, la
consultation sur la modification de l'OIMF doit se terminer déjà en avril. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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